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Bericht der Arbeitsgruppe "Gerontopsychiatrie“ zur alterspsychiatrischen Versorgung im Kanton Zürich 

Im Auftrag des Vorstandes des Zürcher Vereins Psychiatrischer Chefärzte

(ZVPC)

Mitglieder der Arbeitsgruppe

Dr. Patrick Benz, Oberarzt Männedorf

Dr. Enrico Gut, LA, Psychiatrie-Zentrum Hard in Embrach

Prof. Dr. Christoph Hock, CA, PUK (Vertretung: Frau Dr. med. Uta Fischer, OÄ)

Dr. Jacqueline Minder, LÄ, Integrierte Psychiatrie Winterthur (ipw)

Dr. Othmar Noser, LA, Sanatorium Kilchberg

Dr. Ivana Radman, CA, PK Schlössli

Oetwil am See, November 2006

Auftrag

Die Arbeitsgruppe Gerontopsychiatrie wurde am 07.06.05 vom Vorstand des ZVPC beauftragt, die folgenden drei versorgungspolitischen Fragen zu bearbeiten und zu gegebener Zeit eine Stellungnahme zuhanden des Vorstandes vorzulegen:

1. Überprüfung des Versorgungskonzeptes Gerontopsychiatrie im Kanton Zürich: wie wird der aktuelle Stand der politischen Diskussion, Planung und Umsetzung der alterspsychiatrischen Versorgung im Kanton bewertet (Psychiatriekonzept 1995/98, aktuelle Regierungsratsbeschlüsse), welche Massnahmen sind zu treffen, setzt die Regionalisierung und (lokale) Subspezialisierung richtig an. 

2. Definitionen und Leistungsspektrum in der Gerontopsychiatrie: welches sind die fachspezifischen Problem-, Diagnose- und Behandlungsschwerpunkte, welche Lebensphasen resp. welches Alter soll der Gerontopsychiatrie zugerechnet werden, wie soll der Überschneidungsbereich zur Geriatrie ausgestaltet werden, wie werden Begriffe wie „Gerontopsychiatrie“, „Psychogeriatrie“, „Geriatrie“ geregelt und entwickelt.

3. Chronisch kranke Psychiatriepatienten im Alter: welche Aufgabe fällt in Zukunft den Kliniken zu, welche klinisch-stationäre Versorgungsqualität ist anzustreben, mit welchem Bedarfstrend im Kanton ist zu rechnen, welche Modelle der ausserklinischen Versorgung sind anstrebenswert.

Im Weiteren wurde die Arbeitsgruppe Gerontopsychiatrie beauftragt, den laufenden Austausch zu folgenden Punkten zu pflegen:

1. Zusammenarbeit zwischen den bestehenden Angeboten der Regionsversorgungen.

2. Klärung von Fragen zu Triage, Umleitungen, Bettenspiegel.

3. Pflege und Koordination des fachlichen Austausches.

4. Rekrutierung und Förderung von fachspezifischem Personal.

Stellungsnahme zu Frage 1 des Auftrages

Die vorgenommene Situationsanalyse mit per September 2006 aktualisiertem Überblick über die bestehenden alterspsychiatrischen Angebote im Kanton Zürich konnte zeigen, dass die therapeutischen Ausrichtungen facettenreicher geworden sind. Alle Regionen sind im Stande ihre alterspsychiatrische Grundversorgung mit ambulanten, Konsiliar- und Liasondiensten und stationären Akutangeboten abzudecken. Für alle Kliniken gilt: Die Eintrittszahlen sind steigend, es sind deutlich weniger Umleitungen in andere Kliniken zu verzeichnen, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer hat abgenommen, auch wenn zum Teil noch lange Wartfristen für geeignete Platzierungen bestehen. Das im Psychiatriekonzept geforderte Prinzip "ambulant vor teilstationär vor stationär" hat in allen Regionen zu greifen begonnen. Es bestehen weiterhin Optimierungsmöglichkeiten in den ambulanten und teilstationären Bereichen. Die Arbeitsgruppe hält fest, dass die Zukunft der institutionellen Alterspsychiatrie vor allem im Ausbau der ambulanten und teilstationären Einrichtungen liegt, wie es im Psychiatriekonzept postuliert wurde. Insgesamt wird das Psychiatriekonzept in diesem geforderten Prinzip von allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe als bedarfsorientiert und umsetzbar beurteilt. Auch die Regionalisierung erachten die Mitglieder der Arbeitsgruppe als sinnvoll und sprechen sich eindeutig mehrheitlich gegen regional offene  Subspezialisierungen (z.B. für Suchterkrankungen, Psychotherapie, Psychosomatische Störungen) aus. Durch die zunehmende Differenzierung der therapeutischen Angebote in allen Kliniken wird eine lokale Subspezialisierung mit überregionaler Öffnung als nicht bedarfsorientiert gesehen. Die Forderung ist klar: die Regionen sollen den Grundbedarf abdecken. Im Hinblick auf eine patientenorientierte und zugleich kosteneffektive Versorgung unter der Vorgabe "ambulant vor teilstationär vor stationär", ergibt sich in der Zukunft die Notwendigkeit, im gleichen Masse therapeutische Konzepte in allen drei Bereiche zu implementieren und im Sinne einer integrativen Behandlungskette weiter zu stärken. Wie sie sich der Bedarf an stationären alterspsychiatrischen Betten entwickeln wird, ist schwierig zu prognostizieren. Die bestehenden Versorgungskonzepte können zurzeit im Kanton als angemessen und ausreichend beurteilt werden. Die AG ist nicht der Meinung, dass in der Zukunft mit einer wesentlichen Abnahme des alterspsychiatrischen Bettenbedarfs zu rechnen ist, wie es im Bericht des Regierungsrates vom 11.05.2005 steht, sondern, dass sich eine verkürzte Hospitalisationsdauer und steigende Eintrittszahlen in etwa die Wage halten werden. Die demographische Entwicklung lässt gar einen Anstieg des Bettenbedarfs vermuten, sofern sich nicht durch präventive Massnahmen und/oder neue Behandlungsmethoden die stationäre Behandlungsnotwendigkeit und/oder die stationäre Behandlungsdauer reduzieren lassen. Die AG ist deshalb der Meinung, dass die Konzepte flexibel gestaltet und fortlaufend an einem sich ändernden Bedarf angepasst werden müssen. Die weitere Entwicklung des Bettenbedarfs sollte im Rahmen von wiederkehrenden Situationsanalysen regelmässig überprüft werden.

Stellungsnahme zu Frage 2 des Auftrages

Es bestehen im deutschsprachigen Raum verschiedene Begriffe wie Gerontopsychiatrie, Psychogeriatrie, geriatrische Psychiatrie und Alterspsychiatrie. All diese Begriffsbestimmungen sind historisch gewachsen und beinhalten unterschiedliche Akzentsetzungen. Gemeinsam ist allen, die Eigenständigkeit der Gerontopsychiatrie auszudrücken. Die Begriffe Alterspsychiatrie und Gerontopsychiatrie weisen eindeutig auf eine Zugehörigkeit zur Psychiatrie hin. Beide Bezeichnungen sind geeignet und drücken das Spezialgebiet der Psychiatrie aus, welches sich ausschliesslich mit den psychischen Störungen im höheren Lebensalter beschäftigt. Aufgrund der Multimorbididät älterer Menschen besteht eine breite Überlappungszone der fachlichen Zuständigkeit in den medizinischen Teildisziplinen, insbesondere der Geriatrie und der Alterspsychiatrie. Immer dort, wo bei älteren Menschen eine psychische Störung im Vordergrund steht, ist die Alterspsychiatrie zuständig. Die Geriatrie ist als Spezialgebiet aus der Inneren Medizin hervorgegangen. 

Aufgrund der allgemeinen Verständlichkeit wird von der Arbeitsgruppe dem Begriff Alterspsychiatrie Vorzug gegeben. In allen Kliniken hat sich die Altergrenze 60+ etabliert. Das Leistungsspektrum der alterspsychiatrischen Dienste deckt das gesamte Spektrum psychiatrischer Diagnosen im höheren Lebensalter ab. Erwartungsgemäss dominieren im stationären Abklärungs- und Behandlungsauftrag die organischen Störungen, gefolgt von affektiven Störungen, Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis und den Suchterkrankungen sowie Anpassungs- und Angststörungen. Persönlichkeitsstörungen spielen als Hauptdiagnose in der Alterspsychiatrie eine untergeordnete Rolle, werden aber gemäss klinischer Erfahrung häufiger als Zweitdiagnose eine Rolle spielen. In allen Klinken besteht die Tendenz, störungsspezifische Angebote, sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich zu entwickeln. Bezüglich der therapeutischen Angebote besteht ein Mangel an für ältere Menschen adaptierte und evidenzbasierte Behandlungskonzepte. Solche störungsspezifische Behandlungskonzepte sollten auch vermehrt Eingang in den ambulanten und teilstationären Angeboten finden. Zu diesem Punkt sind weitere Optimierungsmöglichkeiten und Anpassungen notwendig.

Stellungsnahme zu Frage 3 des Auftrages

Das vom Regierungsrat vorgeschlagene abgestufte Betreuungsmodel für alterpsychiatrische Patienten hat durch die zunehmende Spezialisierung der Alterspsychiatrie wie auch durch den Ausbau von ambulanten und teilstationären Einrichtungen zu greifen begonnen. Die Zuteilung von psychisch kranken älteren Menschen zu Institutionen der Psychiatrie einerseits und zu Institutionen der Langzeitpflege andererseits auf der Grundlage der Indikation ist heute etabliert und funktioniert gut und wird von der Arbeitsgruppe mit notwendigen zukünftigen Anpassungen (bessere Aufnahmefähigkeit von spezialisierten Langzeitinstitutionen) als umsetzbar beurteilt.. Die Gemeinden haben die Herausforderung der spezialisierten Betreuung von älteren, psychisch Kranken angenommen und meistern in weiten Teilen diese Aufgaben mit Unterstützung der ambulanten Angebote der Alterspsychiatrie. Dieser Trend wird in allen Regionen festgestellt. Die Tragfähigkeit und Kompetenz der umliegenden Heimen der Gemeinden hat stark zugenommen. Mit Unterstützung der regionalen ambulanten Dienste in Form von Konsiliar- und Liasondienst, Supervisionen und Schulungen der Teams sind sie zunehmend im Stande, auch chronisch psychisch kranke ältere Patienten mit leichten Verhaltensstörungen zu tragen. Das Angebot für die Langzeitbetreuung ist im Kanton breit gefächert, wobei je nach Betreuungsintensität zwischen Pflege- und Altersheimen und betreuten Wohnangeboten zu unterscheiden ist. Dort sieht die Arbeitsgruppe auch in der Zukunft ihr wichtiges Wirkungsfeld. Für die chronischen Langzeitpatienten, die aufgrund ausgeprägter, vor allem aggressiver Verhaltensauffälligkeiten im Rahmen dementieller Erkrankungen nicht in Institutionen der Langzeitpflege betreut werden können, besteht aber nach wie vor Bedarf an spezialisierten stationären Angeboten. Die langen Wartezeiten in spezialisierten Institutionen (Bergheim, Grüningen) erschweren die rasche Platzierung dieser Patienten. Die angekündigte Konzeptanpassung im Bergheim in Richtung Rehabilitation, ev. auch in Grüningen, kann diesbezüglich zu einer Verbesserung führen und den künftigen Bedarf an alterspsychiatrischen Langzeitplätzen decken.

Stellungsnahme zu Frage 4 des Auftrages

Die Arbeitsgruppe möchte in der Zukunft in Form einer alterspsychiatrischen Kommission ihre Arbeit fortsetzen. Somit stellt die Arbeitsgruppe den Antrag an den Vorstand der ZVPC, ihre Tätigkeit in Form einer Kommission weiterführen zu können. 

Fazit

Im bereits oben erwähnten Bericht des Regierungsrates wird darauf hingewiesen, dass "in Bezug auf die Versorgung von psychisch kranken und beeinträchtigten älteren Menschen, seit einigen Jahren ein Veränderungsprozess im Gang ist". Dies wird auch in der Arbeitsgruppe so gesehen. Ergänzend halten die Mitglieder der Arbeitsgruppe aber fest, dass diese Veränderungen, die sich natürlich auf den Bedarf auswirken, in einem zum Teil nicht vorhersehbarem Tempo passieren, so dass die AG es für notwendig hält, in der bestehenden Zusammensetzung einen regelmässigen Austausch über die Veränderungen zu pflegen, damit die Kliniken möglichst rasch bedarfsorientiert reagieren können. Die Gemeinden sollen in der Zukunft weiterhin ihre Tragfähigkeit für die Betreuung der chronischen Langzeitpatienten verstärken. Auch dort sieht die AG ihr ganz wichtiges Wirkungsfeld (in Form von Beratungen, Schulungen, Supervisionen etc.).

Die Aufgaben der institutionellen Alterspsychiatrie werden sich zunehmend auf den ambulanten Bereich ausdehnen. Inwieweit dies zu einer Veränderung des Bettenbedarfs im stationären alterspsychiatrischen Bereich führen wird, kann die Arbeitsgruppe zurzeit nicht abschätzen. Die stationären Angebote müssen jedenfalls fortlaufend an den sich ändernden Bedarf angepasst werden können, d.h. sie müssen grundsätzlich flexibel konzipiert sein. Hinsichtlich der Weiterentwicklung der bestehenden Therapieangebote in den Regionen empfiehlt die AG eine verstärkte Vernetzung der ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten im Sinne einer integrativen Behandlungskette.

	Freundliche Grüsse

Klinik Schlössli AG
Prof. Dr. med. Hans-Joachim Haug
Ärztlicher Direktor
	Dr. med. Ivanka Radman
Chefärztin Alterspsychiatrie


	Klinik Schlössli AG
Ärztliche Leitung
Direkt
	8618 Oetwil am See
Telefon 044 929 81 11
Telefon 044 929 84 77
	Telefax 044 929 84 50   www.schloessli.ch
gabriela.ponsillo@schloessli.ch


überarbeiter Bericht 1.11.2006 RD pg.doc/01.11.2006/e.gut
2/5
überarbeiter Bericht 1.11.2006 RD pg.doc/01.11.2006/e.gut

